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Preisliste Mieten  
für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen der Gemeinde Schöngeising 

 
 
Die Gemeinde Schöngeising erhebt für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen der Gemeinde 
Mieten gemäß den nachfolgenden Fallgruppen.  
 
a. Örtlichen Vereinen und Gruppierungen werden die Räumlichkeiten zur 

Aufrechterhaltung des Vereinsgeschehens (z.B. Proben, Training, Übungen, Sitzungen) 
sowie für unentgeltliche Veranstaltungen kostenfrei überlassen. Ungeachtet dessen ist 
eine Vereinbarung zwischen dem Nutzer und der Gemeinde zu schließen. Dauernutzer 
werden gemäß ihrer Mitgliederzahl zusätzlich an den Unterhaltskosten beteiligt. 

  
b. Örtlichen Vereinen, Einrichtungen und Betrieben, die die öffentlichen Einrichtungen 

der Gemeinde für kostenpflichtige öffentliche Veranstaltungen (z.B. Theater, Konzerte) 
oder für Veranstaltungen, bei denen Speisen oder Getränke verkauft werden, nutzen, wird 
eine Miete von 10% des Verkaufserlöses (Eintritt, Speisen und Getränke), mindestens 
jedoch gemäß nachfolgender Tabelle in Rechnung gestellt.  

 

Bezeichnung des Mietobjektes  Miete  Bemerkung  

Gemeinschaftshaus      

Sporthalle (Veranstaltungsort)  100,00 €  Veranstaltungspauschale  

Kultursaal  50,00 €  Veranstaltungspauschale  

Küche  25,00 €  Veranstaltungspauschale  

Stüberl  30,00 €  Veranstaltungspauschale  

Bürgerhaus      

Saal 1  50,00 €  Veranstaltungspauschale  

Saal 2  30,00 €  Veranstaltungspauschale  

Sitzungssaal  30,00 €  Veranstaltungspauschale  
  

c. Ortsansässigen Privatpersonen, die die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde für 
private Veranstaltungen (z.B. Individualsport, Familienfeiern) nutzen, wird eine Miete 
gemäß nachfolgender Tabelle in Rechnung gestellt. Die Miete ist bei der Anmeldung 
zu bezahlen. 

  
Bezeichnung des Mietobjektes  Miete  Bemerkung  

Gemeinschaftshaus      

Sporthalle (Individualsport)  25,00 €  Stundenpauschale  

Sporthalle (Veranstaltung) 200,00 € Veranstaltungspauschale 

Kultursaal  150,00 €  Veranstaltungspauschale  

Küche  50,00 €  Veranstaltungspauschale  

Stüberl  50,00 €  Veranstaltungspauschale  

Bürgerhaus      

Saal 1  75,00 €  Veranstaltungspauschale  

Saal 2  50,00 €  Veranstaltungspauschale  
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d. Externen Vereinen, Gruppierungen, Einrichtungen, Betriebe, Privatpersonen und 

Veranstalter, die die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde für Veranstaltungen 
nutzen, wird eine Miete gemäß nachfolgender Tabelle in Rechnung gestellt. 
Die Miete ist bei der Anmeldung zu bezahlen. 
 

  

Bezeichnung des Mietobjektes  Miete  Bemerkung  

Gemeinschaftshaus      

Sporthalle (Individualsport)  40,00 €  Stundenpauschale  

Sporthalle (Sport allgemein)  80,00 €  Stundenpauschale  

Sporthalle (Veranstaltung) 800,00 € Veranstaltungspauschale 

Kultursaal  500,00 €  Veranstaltungspauschale  

Stüberl  250,00 €  Veranstaltungspauschale  

Küche  100,00 €  Veranstaltungspauschale  

Bürgerhaus      

Saal 1  200,00 €  Veranstaltungspauschale  

Saal 2  100,00 €  Veranstaltungspauschale  

Sitzungssaal  100,00 €  Veranstaltungspauschale  
 


